
 

Genehmigungsverfahren nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz 
 

Gemäß § 10 Absätze 7 und 8 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes wird die Entscheidung über den Antrag der 

Firma Bürgerwindpark Beuchte Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, Schladen, zur Erteilung einer Genehmigung 

gemäß §§ 4, 6, 10, 12 und 13 BImSchG zur Errichtung und zum Betrieb von 11 Windenergieanlagen in den Ge-

markungen Schladen und Beuchte, Gemeinde Schladen-Werla, in der Anlage öffentlich bekannt gemacht. 

 

Der vollständige Bescheid und seine Begründung können in der Zeit vom 07.07.2022 bis zum 21.07.2022 beim  

UVP-Portal des Landes Niedersachsen unter https://uvp.niedersachsen.de unter dem Suchbegriff „Windpark 

Beuchte“ sowie beim Landkreis Wolfenbüttel, Abteilung Planung, Außenstelle Löwentor 1 (Eingang Schulwall), 

38300 Wolfenbüttel, Zimmer 11, zu den nachfolgend angegebenen Zeiten eingesehen werden (wir empfehlen 

eine telefonische Terminvereinbarung unter 05331/84-392): 

 

montags bis freitags von 8:00 bis 12:30 Uhr, 

montags von 14:00 bis 16:00 Uhr, 

donnerstags von 14:00 bis 18:00 Uhr. 

 

Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid auch gegenüber Dritten, die keine Einwendungen erhoben 

haben, als zugestellt. 

 

Der Bescheid und seine Begründung können bis zum Ablauf der Widerspruchsfrist (bis zum 07.08.2022) von den 

Personen, die Einwendungen erhoben haben, schriftlich oder elektronisch beim Landkreis Wolfenbüttel, Bahn-

hofstraße 11, 38300 Wolfenbüttel, E-Mail: bauenundplanen@lk-wf.de, angefordert werden. 

 

Anlage  
 

Der Firma Bürgerwindpark Beuchte Planungsgesellschaft mbH & Co. KG, Schladen, wurde am 30.06.2022 ge-

mäß §§ 4, 6, 10, 12 und 13 Bundes-Immissionsschutzgesetz (Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwir-

kungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - BImSchG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 

vom 24. September 2021 (BGBl. I S. 4458), und § 1 der Vierten Verordnung zur Durchführung des Bundes- 

Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über genehmigungsbedürftige Anlagen - 4. BImSchV) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 31. Mai 2017 (BGBl. I S. 1440), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 12. 

Januar 2021 (BGBl. I S. 69), die Genehmigung zur Errichtung und zum Betrieb von 11 Windenergieanlagen 

(WEA) erteilt. 

 

Lage / Standorte der Anlagen (Baugrundstücke) 

Bezeichnung Gemarkung Flur Flurstück(e)* 

WEA 1 Schladen 16 9/3 

WEA 2 Schladen 16 13/2 

WEA 3 Schladen 16 17 

WEA 4 Beuchte 1 33/1, 34/1 

WEA 5 Beuchte 2 1, 21/2, 35 

WEA 6 Beuchte 2 5/3 

WEA 7 Beuchte 3 73/6, 74/6, 75/6, 76/6, 79/6 

WEA 8 Beuchte 

Schladen 

2 
7 

31/2 
1 

WEA 9 Beuchte 3 14, 38/15, 39/15, 40/15 

Öffentliche Bekanntmachung 
des Landkreises Wolfenbüttel 



WEA 10 Beuchte 3 28 

WEA 11 Beuchte 3 8 
*Fundament- / Mast-Standort = durch Fettdruck und Unterstreichung markiert 

 

Die Genehmigung umfasst die Errichtung und den Betrieb von zehn Windenergieanlagen des Typs Vestas V162 

mit einer Nabenhöhe von jeweils 169,0 m und einem Rotorradius von jeweils 81,0 m, also einer Gesamthöhe 

von jeweils 250,0 m, und einer Windenergieanlage des Typs Vestas V150 mit einer Nabenhöhe von 105,0 m und 

einem Rotorradius von 75,0 m, also einer Gesamthöhe von 180 m, sowie die genehmigungspflichtigen Erschlie-

ßungsflächen. 

 

Aufgrund der Konzentrationswirkung einer immissionsschutzrechtlichen Genehmigung (§ 13 BImSchG) beinhal-

tet diese Genehmigung auch folgende Entscheidungen:  

a) Baugenehmigung nach der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO) vom 03. April 2012 (Nds. GVBl. S. 46), 

zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. November 2021 (Nds. GVBl. S. 739); 

b) Denkmalrechtliche Genehmigung nach dem Niedersächsischen Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vom 30. 

Mai 1978 (Nds. GVBl. S. 517), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 10. November 2021 (Nds. 

GVBl. S. 732); 

c) Straßenrechtliche Sondernutzungserlaubnis für die Zufahrten zu den vorhandenen Wirtschaftswegen wäh-

rend der Bauzeit bei km 0,916 /Abschnitt 250, Station 1803 der Bundesstraße 82 nach dem Bundesfern-

straßengesetz (FStrG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 28. Juni 2007 (BGBl. I S. 1206), zuletzt ge-

ändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2022 (BGBl. I S. 922); 

d) Genehmigung für Grabenverrohrungen nach dem Niedersächsischen Wassergesetz (NWG) vom 19. Februar 

2010 (Nds. GVBl. S 64), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 16. Dezember 2021 (Nds. GVBl. S. 

911) in Verbindung mit dem Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz (WHG)) vom 

31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBl. I S. 

3901); 

e) Genehmigung zur Kreuzung von Gewässern II. und III. Ordnung an mehreren Stellen durch Kabeltrassen 

nach dem NWG in Verbindung mit dem WHG; 

f) Befreiung von den Festsetzungen der Wasserschutzgebietsverordnung für das Wasserschutzgebiet Schla-

den nach dem WHG. 

 

Die Kosten des Verfahrens sind von der Antragstellerin zu tragen. 

 

Der Bescheid ist mit Nebenbestimmungen (Bedingungen, Auflagen und Hinweise) versehen (hier nicht abge-

druckt). 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der 

Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim Landkreis Wolfenbüttel, Bahnhofstraße 11, 38300 Wol-

fenbüttel, einzulegen. 

 

Landkreis Wolfenbüttel       Wolfenbüttel, den 05.07.2022 

Die Landrätin 

Im Auftrage 

gez. Jórzak 

 


